
Registrieren Sie derzeit viele
Anfragen für die Ausbildung?
Birgit Galley: Die Nachfrage nach
Fraud-Managern wächst, aber vor allen
Dingen ist die Ausbildung zum Compli-
ance-Manager begehrt. Compliance hat
im Unternehmen das bessere Image und
ist zukunftsorientiert. Fraud-Manage-
ment ist negativ besetzt und klärt die
»Vergehen« der Vergangenheit auf. Com-
pliance-Management ist präventiv, stra-
tegisch und ethisch orientiert sowie
langfristig angesetzt.

Welche Kenntnisse und Qualifika-
tionen braucht ein Compliance-
Beauftragter?
Birgit Galley: Compliance ist interdis-
ziplinär angelegt. Häufig findet man
Juristen in der Funktion, aber der Be-
reich ist nicht nur juristisch getrieben.
Sowohl Betriebswirtschaftler als auch
Personalverantwortliche oder aber, je
nach Branche mit einer Fachausbildung
ausgestattet, auch Pharmazeuten, Inge-

nieure oder Lebensmittelkaufleute kön-
nen diese Position einnehmen. Die wich-
tigste Voraussetzung: Sie müssen die
Unternehmensorganisation gut kennen,
wissen, vor welchen Herausforderungen
der Betrieb steht und wie er sich aufstel-
len will. Darüber hinaus müssen sie juris-
tisch, betriebswirtschaftlich und ethisch
denken und ebenso Kriminalistik, Me-
thoden und Instrumente beherrschen.

Gehören Kontrollen, wie beispiels-
weise Kameraüberwachungen, auch
zu den Methoden, um Verstöße zu
verhindern? 
Birgit Galley: Natürlich umfasst Com-
pliance auch Kontrolle, aber in erster
Linie geht es um Prävention. Dabei ist
das Spektrum der Kontrollmöglichkeiten
groß. Es mag Fälle geben, da ist eine Ka-
meraüberwachung die einzige Chance,
um das Unternehmen oder Kunden zu
schützen – jedoch sollte es nicht miss-
braucht werden, um Mitarbeiter persön-
lich auszuspionieren. Angenommen, auf

einem Flughafen wird auf dem Transport
zum Flugzeug regelmäßig das Gepäck
geplündert und erste Fluglinien meiden
diesen Airport. Da hilft keine Befragung.
Hier hilft wahrscheinlich nur die visuelle
Überwachung, weil Wachpersonal in
großer Anzahl einfach zu teuer wäre.
Kommt es aber in einem Lager zu Mate-
rialschwund, hilft die Kamera nicht un-
bedingt weiter, je nachdem, an welchem
Ort in der Lieferkette ein Betrug stattfin-
det. Ein Compliance-Beauftragter muss
denken können wie ein Betrüger, er
muss die Lücken kennen und wissen, an
welcher Stelle Vermögenswerte »ent-
schwinden« können.

Betrügereien wie verbotene Abspra-
chen oder Korruptionsdelikte lassen
sich nicht filmen. Wie entdecken
Compliance-Manager diese Vergehen?
Birgit Galley: Der Fraud-Manager
schaut auf das Zahlenwerk und auch auf
menschliche Komponenten. Nur: Beste-
chung und Ausschreibungsbetrug laufen
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selten über die Unternehmensachsen.
Tausende Euro können im Unternehmen
untergehen, ohne dass man es merkt.
Das Unternehmen wird geschädigt, ohne
es zu gefährden. Das sind die klassischen
Lücken, die ausgenutzt werden. Hier
setzt die Arbeit der Compliance-Beauf-
tragten an. Sie identifizieren die Lücken
und machen sie so sicher, dass jeder Mit-
arbeiter weiß, wenn er durch diese Lücke
stößt, wird er entdeckt. Sie können sich
dazu einer Software bedienen, selbst
Regeln schreiben, Interviews führen, spe-
zielle Kontrollen veranlassen. Kurz ge-
sagt: einfach eine Routine erstellen, die
es ungeheuer schwierig macht, an diesen
Stellen zu verfehlen.

Also funktioniert Compliance über
Abschreckung?
Birgit Galley: Nur bei der Gruppe, die
vorsätzlich kriminelle Handlungen plant.
Diese sogenannten internen oder exter-
nen Nutzenmaximierer handeln nach der
Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlich-
keit, dass ich entdeckt werde? Meines
Erachtens brauchen wir kein höheres
Strafmaß, sondern wir müssen die
Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöhen:
über Standardkontrollen, auch Sonder-
prüfungen, mit genauen Kenntnissen
über die Auswertung von Massendaten
und über den Umgang mit Hinweisen.
Auch die Revisoren müssen sensibilisiert
werden, sie sollten in der Lage sein,
durchaus »böser« zu denken.

Aber deckt nicht das interne Kontroll- 
und Risikomanagement Fehlverhalten
von Mitarbeitern auf?
Birgit Galley: Es ist eine wichtige Vor-

aussetzung und bildet eine Basis. Aber
häufig dient es nur dazu, dass sich
Unternehmen sicher fühlen. Das Risiko-
management bildet ab, welche Gesetze
und Richtlinien eingehalten werden müs-

sen. Aber die Lücken für das eigene Un-
tennehmen – damit es selbst eben nicht
Opfer von Täterverhalten wird – schlie-
ßen Fraud- und Compliance-Manager. 

Müssen Compliance-Verantwortliche
ein negatives Menschenbild haben?
Birgit Galley: Nein, das sollten sie nicht
haben. Der Compliance-Manager denkt
positiv. Er holt die Mitarbeiter ab, er klärt

auf, dass sie eine Position haben, die sie
als Person – und damit auch das Unter-
nehmen – gefährden kann. Er warnt:
»Ihr könnt irgendwann ›angefüttert‹ wer-
den.« Sein Interesse ist, Mitarbeiter so
stark zu machen, dass sie sich nicht ›an-
füttern‹ lassen, dass sie es merken und es
offenlegen. Er motiviert dazu und
schafft eine entsprechende Infrastruktur.
Sein Ziel ist es, die weißen Schafe zu
schützen, damit die nicht angefüttert,
missbraucht oder erpresst werden. 

Ist für Mittelständler eine Complian-
ce-Organisation nicht zu aufwändig?
Birgit Galley: Die DAX-notierten Unter-
nehmen sind verpflichtet dazu. Aber
auch Mittelständler müssen nach dem
Gesellschaftsrecht eine angemessene
Sorgfaltspflicht nachweisen. Außerdem
ist der Geschäftsführer voll in der persön-
lichen Haftung, wenn er keine Organisa-
tion aufgebaut hat und nicht nachweisen
kann, dass er eindeutige Regeln erteilt
hat. Es gibt eine breite Spanne von Um-
setzungsalternativen. Nicht jeder Betrieb
braucht eine High-End-Lösung, aber es
ist wichtig, dass im Unternehmen ein
Verantwortlicher einen geschärften Blick
für das Themenfeld hat und wachsam
bleibt, um den Zeitpunkt abzupassen, zu
dem professionelle Lösungen notwendig
sind – am besten, bevor das Unterneh-
men Opfer eines Betrugsdelikts wird. 

Birgit Galley, 
Institute Risk & Fraid Management
Steinbeis-Hochschule-Berlin
Chausseestr. 13, 10115 Berlin-Mitte
Tel. 030/27581748-0 
www.risk-and-fraud.de
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